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9ïr. 48 3ÜMflt. fsfesuda.

tu 9Saffer=.öau£tleitun$ett
in neucrffettten ©trafen.

(Rorrefponbeuj.)

3ln bie Seiter oon ©aS» ober VSafferroerfen tritt
oftmals bie ßrage, ob in reu zu erftellenbe ©trafen
fgon roägrenb bem Vau — oor ©tnbringung oon Stein»
belt unb Vefiefung — ©aS» unb 9öaffer Hauptleitungen
eingelegt roetben foüen fetbft bann, roenn nod^ feine
Neubauten an biefen Straffen befiimmt in îluSfigt flehen.
f}n ©emeinbeftragen, b. 1). folgen, bie auf Segnung
ber ©emeinbe erfieüt roerben, roirb man ba§ SRifito in
ber Segel gut übernehmen fönnen, fofern burcf) biefe
©tragen Vaulanb erfgloffen ro'tb. Sag gemachten @r»

fahrungen roirb in furzer ßeit ein Neubau um ben
anbetn erfieüt, raelche fa auénagmSloS Snfglug an bie
beiben Sege erhalten. f}ft man genötigt, bie oor furzer
ßeit neu erftedten ©tragen beibfeitig ber Sänge nach
aufzureihen, fo bebeutet bteS nicht allein eine bebeutenbc
Mehrarbeit, fonbern auch euren grogen Sagteil für bie

Haltbarfeit ber gahrbagn. ©elbft bei grögter Sorgfalt
unb befter Sluffigt iff eS unmöglig, ben ©tragenförper
unb baS ©teinbett in gleich gutem ßufianb roieberger»
jufteden. ©ine ©tabtgemeinbe roirb auS biefem ©runbe
allfälligen 3i"^Detluft an mehr ober weniger fang um
benutzen Hauptleitungen in Kauf nehmen unb in ben
eigenen ©tragen bie Seitungen roägrenb beS ©tragen»
baueS einlegen.

Snbere 93erhättniffe treffen roir bei ©tragen, roelge
Zur ©tfgliegung oon Vauplägen auf Segnung oon Sri»
oaten erfteüt roetben. ©inmal bleiben bicfe ©tragen
meiftenS längere ßeit ißrioateigentum, unb bann mug
man gewärtig fein, wie rafg bie erwartete Ueberbauung
ficg einfteüt. Man hat barum oielfag baoon abgefehen,
Settungen jum Vorau§ einzulegen unb biefelben nag unb
nad) bem VebürfniS enifpregenb, jur Susfügtung ge»

bracgt. ®abei hat man bie oben erwähnten Sagteile
biefeS Verfahrens einfach bem ©tragenbefiger überbunben;
benn ber mug ja froh fein» roenn er überhaupt nur
Snfglug erhält. ®a aber biefe ^rioatftragen früher
ober fpäter bog an bie ©emeinbe übergehen, fo fügt
man ficg einigermagen ben ©cgaben aucg felbft ju, b. g.
ber ©emeinbe. ®ireft roirb aüerbingS baS ©a§» unb
SOßafferroetf nigt betroffen, fonbern baS Vauamt. 21ber
eS bürfte flar fein, bag eS am ©nbe aufs gleige ger»
auSfommt, roelge Abteilung beS ©emeinbebetriebeS ben

©cgaben zu tragen gat, gebecft roerben mug er fo ober fo.
31uS biefem ©runbe foüten bie tecgnifcgen betriebe

einer ©emeinbe aucg ben betreffenben *Prioaten etroaS

©ntgegenfommen zeigen unb bie Seitungen oon Slnfang
an, unter geroiffen Vebittgungen, anftanbéloS erfieden.
VeifpielSroeife fönnte man ben betreffenben ©igcntümer
oerpfligten, bie üblicge Verzinfung unb Smortifation beS

SInlagefapitalS — geroögnlicg zufammen 7—10% —
fo lange zu übernehmen, bis burcg einen geroiffen Kon»

fum an ®aS unb SBaffer biefe ©arantie aucg erreicgt ift.
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VeifpielSroeife ïann man ben oierten ober britten
Seil ber Stbonnementsbeträge als gleichwertig mit ber
©arantie für 31rmotifation unb Verzinsung anrechnen,
ßn biefem gall wirb man ben oierten, britten Seil ober
bie Hälfte ber SlbonnementSbeträge oon ber ©arantie»
fumrne in 31bzug bringen unb nur ben oerbleibenben
Seft burcg ben ©trageneigentümer felbft aufbringen
laffen. ßft bie Quote biefeS ÄonfumS gröger geworben
als bie mchrerroägnte Summe, fo ift ber ©tragenerfteüer
oon ber ©arantie entgoben unb bie ©emeinbe fommt
ogne feinen Veitrag auf igre Segnung.

Mit biefem Verfahren bürfte beiben Seilen gebient
fein. Sie ©emeinbe gat eS in ber Haub, bie Quote
ber 21bonnementSbeträge nacg befonberen Vergältniffen
anzufegen ; ber ©runbeigentümer fommt auf biefe SBeife
oergältniSmägig biüig zur Mögfigfeit, bte neuen Vauten
an @aS= unb 2Baffer»Hauptleiiungen anzufgfiegen, ogne
bag feine ©tragen nachträglich ber Sänge nacg auf»
geriffen roerben. Sdfäüiger ßinSoerluft roirb burcg bie

Satfacge, bag Vaupläge mit @aS- unb SBafferanfcgtug
bebeutenb beffer oerfauft roerben fönnen, zum minbeften
aufgehoben. S

flerztlielK bilfe bei Unglücksfällen
durch Elektrizität.

Mit ber roacgfenben Häufigfeit oon UnglücfSfällen
bürg ©leftrizität, bie im ©efolge einer riefengaft auf»
blügenben ßnbuftrte unoermeiblicg erfcgetnt, eröffnet ficg
bem Mebiziner eine ganze Steige neuer tgeoretifger unb
prafiifcger Aufgaben. ©leftrtfge UnglüciSfälle ereignen
ficg meift baburg, bag btanfe ftromfügrenbe Metaüteile
einer efeftrifgen Einlage, wie Mafginenteile, ©galter,
©igerungen, Kabel ufro., berührt roerben. f}n ben

SBognungen fann unoorfigtigeS Hantieren mit ber Ve»

leugtungSanlage zu einem ©intritt beS ©tromeS in ben

menfgligen Körper fügren. Sabei finb z^ei $äde
möglig: ©ntroeber ber Körper beS Verügrenben ift ber»

art ifoliert, bag ber Strom feinen SluSroeg auS igm
finbet, in weigern fÇalle bie ©age ganz harmlos ift,
ober er bietet eine SlbleitungSfteüe unb ift bann bürg
fogenannten „©rbfglug" in einen ©tromfreis eingefgaltet.
Vei ber Verügrung gnbet meift ein unfigtbarer lieber»

gang oon ©leftrizität ftatt, zu bem fig aber aug nog
gefägrlige Verbrennungen gefeüen fönnen, roenn, roaS
bisweilen oorfommt, flammen» unb ffunfenbilbung ein»

tritt, ßebog fönnen aug bloge ßunfenlabungen töblig
roerben. ®er eleftrifge Sigtbogen bilbet aug für baS

Sluge bei birefter ©inroirfung eine ©efagr. ®azu fommen
inbirefte SBirfungen, wie geuerégefagr, eleftrolptifge
©rfgeinungen, ©jplofionSroiifungen ufro. SBaS nun bie

©pannungSgrenze anbelangt, roo ber eleftrifge ©trom
gefägrlig roerben fann, fo hängt biefe augerorbentlig
oiel oon Sîebenfaftoren unb inbioibueüen Momenten ab.

Man fennt gäüe, roo wenige gunbert Volt töblig roirften,
unb anbere, roo 1000—1500 Volt ertragen würben.

ELEKTRA-ROHRE
jede Grösse, jeden Durchmesser innen und aussen

gleichmässig verzinkt, kein Abblättern des Zinkes,
keine Verstopfungen, grösste Rostsicherheit, Gewinde
verzinkt, keine Sprödigkeit mehr, Verzinkung von
sämtl. stabförmigen Eisenkörpern, Schrauben etc.

Muster und Prospekte zu Diensten
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Gas- u. Wasser-Hauptleitungen
in neuerstellten Straßen.

(Korrespondenz.)

An die Leiter von Gas- oder Wasserwerken tritt
oftmals die Frage, ob in reu zu erstellende Straßen
schon während dem Bau — vor Einbringung von Stein-
bett und Bekiesung — Gas- und Waffer-Hauptleitungen
eingelegt werden sollen selbst dann, wenn noch keine
Neubauten an diesen Straßen bestimmt in Aussicht stehen.

In Gemeindestraßen, d. h. solchen, die auf Rechnung
der Gemeinde erstellt werden, wird man das Risiko in
der Regel gut übernehmen können, sofern durch diese

Straßen Bauland erschlossen w'rd. Nach gemachten Er-
fahrungen wird in kurzer Zeit ein Neubau um den
andern erstellt, welche ja ausnahmslos Anschluß an die
beiden Netze erhalten. Ist man genötigt, die vor kurzer
Zeit neu erstellten Straßen beidseitig der Länge nach
aufzureißen, so bedeutet dies nicht allein eine bedeutende

Mehrarbeit, sondern auch einen großen Nachteil für die

Haltbarkeit der Fahrbahn. Selbst bei größter Sorgfalt
und bester Aufsicht ist es unmöglich, den Straßenkörper
und das Steinbett in gleich gutem Zustand wiederher-
zustellen. Eine Stadtgemeinde wird aus diesem Grunde
allfälligen Zinsverlust an mehr oder weniger lang un-
benutzten Hauptleitungen in Kauf nehmen und in den
eigenen Straßen die Leitungen während des Straßen-
baues einlegen.

Andere Verhältnisse treffen wir bei Straßen, welche

zur Erschließung von Bauplätzen auf Rechnung von Pri
vaten erstellt werden. Einmal bleiben diese Straßen
meistens längere Zeit Privateigentum, und dann muß
man gewärtig sein, wie rasch die erwartete Ueberbauung
sich einstellt. Man hat darum vielfach davon abgesehen,
Leitungen zum Voraus einzulegen und dieselben nach und
nach dem Bedürfnis entsprechend, zur Ausführung ge-
bracht. Dabei hat man die oben erwähnten Nachteile
dieses Verfahrens einfach dem Straßenbesitzer überbundenh
denn der muß ja froh sein, wenn er überhaupt nur
Anschluß erhält. Da aber diese Privatstraßen früher
oder später doch an die Gemeinde übergehen, so fügt
man sich einigermaßen den Schaden auch selbst zu, d. h.
der Gemeinde. Direkt wird allerdings das Gas- und
Wasserwerk nicht betroffen, sondern das Bauamt. Aber
es dürfte klar sein, daß es am Ende aufs gleiche her
auskommt, welche Abteilung des Gemeindebetriebes den

Schaden zu tragen hat, gedeckt werden muß er so oder so.

Aus diesem Grunde sollten die technischen Betriebe
einer Gemeinde auch den betreffenden Privaten etwas
Entgegenkommen zeigen und die Leitungen von Anfang
an, unter gewissen Bedingungen, anstandslos erstellen.
Beispielsweise könnte man den betreffenden Eigentümer
verpflichten, die übliche Verzinsung und Amortisation des

Anlagekapitals — gewöhnlich zusammen 7—10°/« —
so lange zu übernehmen, bis durch einen gewissen Kon-
sum an Gas und Wasser diese Garantie auch erreicht ist.
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Beispielsweise kann man den vierten oder dritten
Teil der Abonnemenlsbelräge als gleichwertig mit der
Garantie für Armotisation und Verzinsung anrechnen.

In diesem Fall wird man den vierten, dritten Teil oder
die Hälfte der Abonnementsbeträge von der Garantie-
summe in Abzug bringen und nur den verbleibenden
Rest durch den Straßeneigentümer selbst aufbringen
lassen. Ist die Quote dieses Konsums größer geworden
als die mehrerwähnte Summe, so ist der Straßenersteller
von der Garantie enthoben und die Gemeinde kommt
ohne seinen Beitrag auf ihre Rechnung.

Mit diesem Versahren dürfte beiden Teilen gedient
sein. Die Gemeinde hat es in der Hand, die Quote
der Abonnementsbeträge nach besonderen Verhältnissen
anzusetzen; der Grundeigentümer kommt auf diese Weise
verhältnismäßig billig zur Möglichkeit, die neuen Bauten
an Gas- und Wasser-Hauptleitungen anzuschließen, ohne
daß seine Straßen nachträglich der Länge nach auf-
gerissen werden. Allfälliger Zinsverlust wird durch die

Tatsache, daß Bauplätze mit Gas und Wasseranschluß
bedeutend besser verkauft werden können, zum mindesten
aufgehoben. 8

MMlicde lMe bei Ungliicksîàn
âurch Elektrizität.

Mit der wachsenden Häufigkeit von Unglücksfällen
durch Elektrizität, die im Gefolge einer riesenhaft auf-
blühenden Industrie unvermeidlich erscheint, eröffnet sich

dem Mediziner eine ganze Reihe neuer theoretischer und
praktischer Aufgaben. Elektrische Unglücksfälle ereignen
sich meist dadurch, daß blanke stromführende Metallteile
einer elektrischen Anlage, wie Maschinenteile, Schalter,
Sicherungen, Kabel usw., berührt werden. In den

Wohnungen kann unvorsichtiges Hantieren mit der Be-
leuchtungsanlage zu einem Eintritt des Stromes in den

menschlichen Körper führen. Dabei sind zwei Fälle
möglich: Entweder der Körper des Berührenden ist der-
art isoliert, daß der Strom keinen Ausweg aus ihm
findet, in welchem Falle die Sache ganz harmlos ist,
oder er bietet eine Ableiiungsstelle und ist dann durch
sogenannten „Erdschluß" in einen Stromkreis eingeschaltet.
Bei der Berührung findet meist ein unsichtbarer Ueber-

gang von Elektrizität statt, zu dem sich aber auch noch

gefährliche Verbrennungen gesellen können, wenn, was
bisweilen vorkommt. Flammen- und Funkenbitdung ein-
tritt. Jedoch können auch bloße Funkenladungen tödlich
werden. Der elektrische Lichtbogen bildet auch für das
Auge bei direkter Einwirkung eine Gefahr. Dazu kommen
indirekte Wirkungen, wie Feuersgefahr, elektrolytische
Erscheinungen, Explosionswnkungen usw. Was nun die

Spannungsgrenze anbelangt, wo der elektrische Strom
gefährlich werden kann, so hängt diese außerordentlich
viel von Nebenfaktoren und individuellen Momenten ab.

Man kennt Fälle, wo wenige hundert Volt tödlich wirkten,
und andere, wo 1V00—löflt) Volt ertragen wurden.

jeeie Qrösse, jecien Durchmesser innen unci aussen

gleichmässig versinkt, kein Abblättern cies Winkes,
keine Verstopfungen, grösste Kostsicherheit, (revvinäe
versinkt, keine 8pröcligkeit mekr, Ver?inkung von
sämli. stabiörmigen ^isenkörpern, 8ckrauben etc.
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3m großen unb ganzen fcgeint eS, bag SCBecgfelftrom
gefährlicher ift als ©leidgfirom. ®ie näcgfte SRagnagme,
bie bet Unfällen bureg Serügrung oorzufegen ift, befielt
in ber ©ntfernititg beS 93erunglûcîten auS bem ©iront'
îreife, wobei bie eirtgreifenbe ißerfon auf ihre eigene
Qfolierung bebacgt fein mug. ©ntweber mug ber ©Irom
auSgefcgaitet ober ber zufügrenbe ®ragt mittels einer
ifolierten 3unge buroggefcgniiten roerben, ober man oer=
fucgt, je naeg Umftänben in oerfcgiebener SOBeife, ben an
etner ftromfügrenben ©telle fjängenben loSzumacgen.
®er Serunglûcîte ift horizontal, mit leicht ergögtem
Hopfe zu lagern unb feine Kleibung zu locîern. Siegt
unb Suft foflen retcglicg Zutritt gaben. Vtmung unb
^fßulS, fofern fie im (Sange finb, muffen überwaegt
werben, ©inträufeln oon glüffigfeit ift ztnecfloS unb
bei bewugtlofen ißetfonen fogar gefägrticg. Sei angab
tenber Serougtlofigfeit finb ©efiegt unb SBruft fügt ab=

Zuwafegen, bie gugfoglen zu bürgen unb Stnrufe an
ben Kranfen zu riegten. ©obalb er ermaegt, ift abfolute
9îuge erforbertieg. ©ofern ber SItem feglt, ift fünftlicge
Sltmung einzuleiten; aueg mug gegärter fperztätigfeit
aufgegolfen werben. 3m allgemeinen ift baoor zu warnen,
SBieberbelebungSoerfucge zu früg aufzugeben. @S ftnb
gäHe oorgefommen, wo bei grügerer VuSbauer Vettung
möglicg gewe'en wäre.

Allgemeines Bauwesen.
ScguIgauSbauteu in güriig. ©ntgegen etner oon ber

3entralfcgulpflege eingereichten Vorlage, bie auf ben
Zeitraum oon fünf fugten ben Sau oon fieben primär'
fcgulgäufern unb z«gu îurngallen mit einem Kofien=
aufwanb oon nagezu 12 3Riüionen grauten oorfiegt, be=

fcglog ber ©roge 5Rat naeg Ülntrag beS ©tabtrateS unb
ber Kommiffion iRicgtgenegmigung beS SauprogrammeS
mit ber ©tnlabung an bie .ßentralfcgulpflege, ein rebu=
ZierteS ißrogranim auszuarbeiten unb bie grage zu prüfen,
ob niegt bureg Slenberungen in ber ©cgulorganifation,
bie eine beffere 9luSnügung ber teuern ©cgutlofale er'
möglicgen würben, baS VaumbebürfniS eingefegränft
werben fönnte.

35er üeöcnSmitteloerein 3ürid) genegmigte einen mit
bem Vorftanb beS ©efunbgeitSwefenS ber ©tabt 3üticg
abgefcgloffenen Vertrag betreffenb bie ©rriegtung etner
ÜRolterei, unb eine Vorlage für einen Veubau für
©tallungen, 9Ragazine unb Kellereien, beffen
Kofien auf 300,000 gr- oeranfcglagt finb.

Sauwefcn iit îdtftetten. iRacg einer etwaS langen
iRugepaufe fegeint in jüngfter 3«lt trog bem ©tilliegen
einiger inbuftrteHer Setriebe bie ^öautätigfeit in ber
grogen VorortSgemetnbe wieber einen etfreuliegen 9Iug
fegwung zu negmen. SOßägrenb ber füßen 3^it tonnten
megrere günftig gelegene Saugebiete bureg bie Einlage
neuer Quartierftragen unb bie ©uregfügrung beS Quar=
tterpIanoexfagrenS ber Sautätigfeü ooüfiänb'ig etfcgloffen
werben; ba unb bort beutet bereits ein neu erftanbener
©cfpfeiler bie iRicgtutig ber feftgelegten Sautinien an.
®le ©cgulbegörben ftnb gegenwärtig mit ben Vorarbeiten
unb ber Vlanberetnigung für ein neues — baS oierte —
oon ber ©cgulgemeiube bereits im 33rinjip befcgtoffeneS
©cgulgauS befegaftigt. ®ie rafdge 3unagme ber Se=
oblferung maegt fieg auf bem ©ebiete ber ©cgule in
fegr empfinblicger SQBeife fpürbar. ®ie ©cgullafien wacgîen
angaltenb; bie oerfügbaren iRäutne werben tnapp; bie
Slrbeit ber ©cgulbegörben geftaltet fich zufegenbS fegwie-
rtger.

Slnftalt in îurbentgal. ®ie VerwaltungSfommiffion
oer fegrreizerifegen Slnftatt für fegwaegbegabte taubftumme

iUr. -i8

Kinber in îgurbentgal befeglog ben VuSbau beS brüten
©toctwerfeS beS VnftaltSgebäubeS mit einem Koftenaug
wanb oon 10,000 ffr., mobureg bie 3^gl t>er 3öglinge
oon 32 auf 40 ergögt werben fann.

Softgcbäube ttt llnter»2ßcgifon. Unter'SBegifon er'
galt ein neues Sofigtbäube in unmittelbarer tRäge oon
Sagngof unb VolfSbanf.

Veite Kirdjc itt ©figcnbatg (öuz.) ®ie Kircggemeinbe
©fegenbaeg gat ben Sau einer neuen tjBfatrîircge bc=

fcgloffett unb einer lOgliebrigen Saufommiffion bie wei=

tecen Sorbereitungen übertragen.

©djügeuganS für ©tgaffgaufett. Xie ©inmognergc'
meinbe ©egaffgaufen genegmigte eine Vorlage betreffenb
bie (Errichtung eines ©cgügengaufeS im Sircg.

VeueS fferietigeim. 3)aS SertegrSperfonal ber
303 eftf cg w eij plant bie Gcrricgtung eineS ^etiengeimS
jüc ©ifenbagn', -fBoft', 3^11= unb îelegrapgenangefteilte.
®asfelbe foil obergalb ©itten zu ftegen tommen.

SezirfSfpital IRgcinfclben. 3)er iRegierungSrat gat
bas abgeänderte ?ßrojeft etneS KranfengaufeS, fSe'
zirfsfpital) für fRgeinfeIben in mebizinifegdeegnif^er
fpinfiegt gutgegeigen unb genegmigt.

@htc luerbeube Stabt. 3)er am ©übenbe beS Sötfcg'
bergtunnelS fieg befinblicge SBeiler ©oppen ft ein, web
cger nocg oor einigen fugten nur auS einigen Kütten
mit et liegen gjunbert ©inwognern beftanb, jäglt geute
girfa 2000 ©inmogner unb ift beffen ©ntmicflung rtocg

niegt abgefegtoffen.

©in geluttgeucr SunbeSban. hierüber fegreibt man
bem „Sunb" : „f}n SeoerS ftegt feit einiger 3«ü ^u
neues, grogeS ©ebäube, baS eibgenöffifege 3^uggauS. ©S
oerbient niegt nur etner ©rmägnung wegen feiner mili*
tärifdgen Seteutung, fonbern aueg als SRufter für einen
öffentlichen Sau, ber naeg mobernen ©runbfägen au§'
geführt ift. ®er Sau pagt nun fo genau in bie ©egenb,
bag man ign gunäcgff gar niegt als etwas VeueS em'
pgnbet. 31ie lanbesüblicgen fdgrägen ®ädget geben igm
etwaS 2BognlicgeS, fo bag man megr an ein ^rioatgauS
bénît als an etn öffentlicgeS ©ebäube. Llnb inS ©ngo'
bin paffen aueg bie feinen 5Runbbogen=®üren. ©o gat
gier einmal bie offizielle eibgenöffifege Saufunft etwaS
fegr ©rfreulicgeS zuftanbe gebraegt."

Siidwmdeutscbe ifolzittteressenfentagung.
(Offtzteüe SOtittcifung.)

®er Serein oon ^»olzintereffenten ©übweftbeutfcg=
lanbS gielt unter bem Sorfig fetneS ißräfibenten §er
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Im großen und ganzen scheint es. daß Wechselstrom
gefährlicher ist als Gleichstrom. Die nächste Maßnahme,
die bei Unfällen durch Berührung vorzusehen ist. besteht
in der Entfernung des Verunglückten aus dem Strom-
kreise, wobei die eingreifende Person auf ihre eigene
Isolierung bedacht sein muß. Entweder muß der Strom
ausgeschaltet oder der zuführende Draht mittels einer
isolierten Zange durchgeschni'.ten werden, oder man ver-
sucht, je nach Umständen in verschiedener Weise, den an
einer stromführenden Stelle Hängenden loszumachen.
Der Verunglückte ist horizontal, mit leicht erhöhtem
Kopfe zu lagern und seine Kleidung zu lockern. Licht
und Luft sollen reichlich Zutritt haben. Atmung und
Puls, sofern sie im Gange sind, müssen überwacht
werden. Einträufeln von Flüssigkeit ist zwecklos und
bei bewußtlosen Personen sogar gefährlich. Bei anhal-
tender Bewußtlosigkeit sind Gesicht und Brust kühl ab-
zuwaschen, die Fußsohlen zu bürsten und Anrufe an
den Kranken zu richten. Sobald er erwacht, ist absolute
Ruhe erforderlich. Sofern der Atem fehlt, ist künstliche
Atmung einzuleiten; auch muß gestörter Herztätigkeit
aufgeholfen werden. Im allgemeinen ist davor zu warnen,
Wiederbelebungsversuche zu früh aufzugeben. Es sind
Fälle vorgekommen, wo bei größerer Ausdauer Rettung
möglich gewe'en wäre.

^»gemeine; kaum;en.
Schulhausbauteu in Zürich. Entgegen einer von der

Zentralschulpflege eingereichten Vorlage, die auf den
Zeitraum von fünf Jahren den Bau von sieben Primär-
schulhäusern und zehn Turnhallen mit einem Kosten-
aufwand von nahezu l2 Millionen Franken vorsieht, be-
schloß der Große Rat nach Antrag des Stadtrates und
der Kommission Nichlgenehmigung des Bauprogrammes
mit der Einladung an die Zentralschulpflege, ein redu-
ziertes Programm auszuarbeiten und die Frage zu prüfen,
ob nicht durch Aenderungen in der Schulorganisation,
die eine bessere Ausnützung der teuern Schullokale er-
möglichen würden, das Raumbedürfnis eingeschränkt
werden könnte.

Der Lebcnsmittclverein Zürich genehmigte einen mit
dem Vorstand des Gesundheitswesens der Stadt Zürich
abgeschlossenen Vertrag betreffend die Errichtung einer
Molkerei, und eine Vorlage für einen Neubau für
Stallungen, Magazine und Kellereien, dessen
Kosten auf 300,000 Fr. veranschlagt sind.

Bauwesen in Altstetten. Nach einer etwas langen
Ruhepause scheint in jüngster Zeit trotz dem Stilliegen
einiger industrieller Betriebe die Bautätigkeit in der
großen Vorortsgemeinde wieder einen erfreulichen Auf-
schwung zu nehmen. Während der stillen Zeit konnten
mehrere günstig gelegene Baugebiete durch die Anlage
neuer Quartierstraßen und die Durchführung des Quar-
tierplanversahrens der Bautätigkeit vollständig erschlossen
werden; da und dort deutet bereits ein neu erstandener
Eckpfeiler die Richtung der festgelegten Baulinien an.
Die Schulbehörden sink gegenwärtig mit den Vorarbeiten
und der Planbereinigung für ein neues — das vierte —
von der Schulgemeii.de bereits im Prinzip beschlossenes
Schul h au s beschäftigt. Die rasche Zunahme der Be-
völkerung macht sich auf dem Gebiete der Schule in
sehr empfindlicher Weise spürbar. Die Schullasten wachten
anhaltend; die verfügbaren Räume werden knapp; die
Arbeit der Schulbehörden gestaltet sich zusehends schwie-
rrger.

Anstalt in Turbcnthal. Die Verwaltungskommiffion
der schweizerischen Anstalt für schwachbegabte taubstumme

Dir. r8

Kinder in Thurbenthal beschloß den Ausbau des dritten
Stockwerkes des Anstaltsgebäudes mit einem Kostenanf-
wand von 10,000 Fr., wodurch die Zahl der Zöglinge
von 32 aus 40 erhöht werden kann

Postgebäude in Unter-Wctzikon. llnter-Wetzikon er-
hält ein neues Postgibäude in unmittelbarer Nähe von
Bahnhof und Volksbank.

Neue Kirche in Eschcnbach (Luz.) Die Kirchgemeinde
Eschenbach hat den Bau einer neuen Pfarrkirche be-

schloffen und einer 19gliedrigen Baukommission die wei-
teeen Vorbereitungen übertragen.

Schützcnhnus für Schaffhauscn. Die Einwohnergc-
meinde Schaffhausen genehmigte eine Vorlage betreffend
die Errichtung eines Schützenhauses im Birch.

Neues Ferienheim. Das Verkehrspersonal der
Westschweiz plant die Errichtung eines Ferienheims
für Eisenbahn-, Post-, Zoll- und Telegraphenangestellle.
Dasselbe soll oberhalb Sitten zu stehen kommen.

Bezirksspital Rhcinfcldeu. Der Regierungsrat hat
das abgeänderte Projekt eines Krankenhauses, (Be-
zirksspital) für Rheinselben in medizinisch-technischer
Hinsicht gutgeheißen und genehmigt.

Eine werdende Stadt. Der am Südende des Lötsch-
bergtunnels sich befindliche Weiler Goppenstein, wel-
cher noch vor einigen Jahren nur aus einigen Hütten
mit etlichen Hundert Einwohnern bestand, zählt heute
zirka 2000 Einwohner und ist dessen Entwicklung noch
nicht abgeschlossen.

Ein gctuligcricr Bundesban. Hierüber schreibt man
dem „Bund" : „In Bevers steht seit einiger Zeit ein
neues, großes Gebäude, das eidgenössische Zeughaus. Es
verdient nicht nur einer Erwähnung wegen seiner mili-
tärischen Bedeutung, sondern auch als Muster für einen
öffentlichen Bau, der nach modernen Grundsätzen aus-
geführt ist. Der Bau paßt nun so genau in die Gegend,
daß man ihn zunächst gar nicht als etwas Neues em-
pfindet. Die landesüblichen schrägen Dächer geben ihm
etwas Wohnliches, so daß man mehr an ein Privathaus
denkt als an ein öffentliches Gebäude. Und ins Enga-
din passen auch die feinen Rundbogen-Türen. So hat
hier einmal die offizielle eidgenössische Baukunst etwas
sehr Erfreuliches zustande gebracht."

Siiàsttleutschê i?oîîînteressen»entagung.
(Offizielle Mitteilung.)

Der Verein von Holzintereffenten Südwestdeutsch-
lands hielt unter dem Vorsitz seines Präsidenten Her-
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